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Gesezgevung.
Grosser Rath, ZI, December.

(Fortsetzung.
Das Direktorium übersendet folgende Doth/

schaft:

DaS VsllziehtmqS - Direktorium der einen
und mttheilbaren helvetischen Republik,

Au die gesezgebenden Räthe.

Bürger Gesezgeber!
Da das Direktorium den Fall vorhersteht,

wo sich Partikularen durch die Habsucht dazu verleit
ten lassen könnten, das Postweftn zum Schaden der
Generalregie des Staats zu treiben so ladet es Euch
ein, Euch über die Mittel zn beschäftigen, um dem/
selben vorzubeugen. Es glaubt, es wäre am schift
lichsten, eine Strafe darauf zu setzen, wie z. B. die
der Confiscation des Werths der Sachen, die denje/
n-gen anvertraut waren, welche sich dieses Bttruges
gegen die Republik schuldig machen würden, und es
eriucht Euch Bürger Gesezgeber, über diesen Gegen/
stand einen Entschluß zu nehmen.

Luzern den 27. December 1798.
Republikanischer Gruß!

Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,
Oberlin.

Zm Namen des Direktoriums der Generalsec.
Mousson.

Secretan fodert Verweisung an eine Commis/
fion, kann sich aber nicht enthalten zu bemerken, daß
die Confiscation immer eine ungerechte Strafe sey,
weil sie dem einen Fehlbaren eine unbedeutende Strafe
ist, wahrend sie einem andern sein ganzes Vermögen
rauben kann; er glaubt, eine Büß die das i---fache
oder gar ivofache des dem Staat entzogenen Eigen/
chums betrüge, wäre weit gerechter und massiger.
Wydes folgt diesem Antrag, welcher angenommen
uns in die Commission geordnet werden: G y sen-
dôrfer, Zimmermann, Bourgeois, Egg
v. Ryken und Kulli.

H 4 des Bergbaugutachtens. Broye will diesem
§ noch beifügen, daß der Anspreche? eines Private-/
genthums beweisen müsse, daß der daraus für den
Staat entstehende Nutzen grösser sey, als die dadurch
für den Eigenthümer bewirkt« Unbequemlichkeit.

Escher unterstüzt diesen Antrag, weil er ganz in
dem Geist der Commission und des von ihr vörgeleg/
te» Gutachtens liege.

Carrard glaubt, dieser § gebe den Bergbau trei/
henden Bürger» zu viel Recht auf das Privateige»/
Hum, und dadurch würden diejenigen Eigenthümer,

welche das Unglük Hütten, m der Nähe von irgend
einem Bergbau Güter zu besitzen, in der beständigen
Gefahr stehen, durch die Willkühr der Bergbebauer,
desselben beraubt zu werden; er fodert Rükwcisung des
Gutachtens in die Commission, um diese zu sehr schre,
kende Redaktion umzuändern.

Zimmer mann ist ganz Carrards Meinung und
führt das Beispiel des Königs von Preussen an, der
des Guts eines Landmanns zu Anlegung eines Gar--
tens bedürfte, und als ihm dieser dasselbe um keinen
Preis überlassen wollte, die Gerechtigkeit hatte, dieses
Privateigenthum zurespektiren, und, frügt er, sollte in
einer Republik weniger Achtung für das Privateigen/
thum vorhanden seyn, als in einer Monarchie? Er
begehrt daher auch Abänderung dieses sehr hart aus/
sehenden §.

Escher anerkennt daß der § so wie er von der
Commission vorgeschlagen wird, etwas zn hart zu seyn
scheine, aber auch nur scheine, und daß durch die von
Broye vorgeschlagne Redaktionsverbesserung nun auch
dieser Schein wegfalle; anerkennen wir die Uncntbehr/
iichkeit des Bergbaus für die Unabhangkeit Hcloenms
und sind wir von dem Wunsche beseel-, Helvetic» um
abhängig zu erhalte», so müssen wir durchaus diesen
§ annehmen, denn unter 10 Bergwerken wird sich kaum
eines vorfinden, zu dessen Betreibung sich der erfoder/.
iiche Plaz nnd die nöthigen Gcwäycr als Eigenthum

«des Bergbebauers vorhanden finden; soll nun aber,.
5wann kein Zugang zu einem Eisenstoz vorhanden ist,
durch dessen Abbau Helvetic» aus seiner Abhängigkeit
in Rüksicht auf Eisen herausgehoben werden kann,
dasselbe ewig unbenuzt liegen, wann ein benachbarter
'Gutsbesitzer den erfoderlichm Plaz um keinen Preis
hergeben will? — und d-eser Fall wird sich beinahe
bei allen Bergwerken vorfinden, also müsse» wir auf
Bergbau Verzicht thun oder diesen § annehmen; das
Beispiel, welches uns hier aufgestellt wird, so artig
es auch in dem Leben eines sonst sehr gewaltthatigew
Despoten seyn mag, ist unpassend, denn dort war es
um Anlegung eines königlichen Lustgartens zu,thun,
hier aber ist es um Einführung eines Industriezweiges
zu thun, ohne den unsre Republik, unser Vaterland,
dem wir alles schuldig sind, ewig nie «nabHai'gig und
ftlbfistandig werden kann; laßt euch also nicht bleu/
den durch einen witzigen aber unrichtigen Einfall, sou/
der» anerkennt einen so unentbehrliche» Gnmdsaz, de»

in der Constitution liegt, und beim Straßenbau und-

noch ss vielen andern Zweigen der StaatsverweànK
durchaus in Anwendung kommen muß.

Haas glaubt, wenn wir d-e Einheit und die
Unabhängigkeit unsrer Republik lieb haben, ss müssen

wir diese» § annehme», weil ohne denselben de? Berg/
bau und durch denselben die Heröeischaffung der Waft
fen für unser Vaterland unmöglich würde; er stümM
also- eifrig zum Gutachte».

Weber steht den L such als sehr OrchttOch M



und glaubt, Escher habe sich durch seine mineralogische
Liebhaberei hinreissen lassen, denn durch diesen § wär-
den die Eigenthümer in der Nahe eines Bergwerks der
großen Willkührlichkeit von Seite des Bergbaulustigcn
ausgcsezt, und also das Eigenthum nicht gehörig bee

schüzt; er begehrt daher neuerdings Zurükwcisung des
Gutachtens an die Commission.

Escher bemerkt, daß die Redaktion des § im
deutschen unvollständig ist, weil die Worte: „was
zur Benutzung unentbehrlich nothwendig ist" ausge-
lassen wurden, aber setzen wir diese bei, so ist nicht
Willkührlichkeit, sondern die unbedingteste Nothwen-
digkeit einzig im Fall, einen Eigenthümer, jedoch unter
der Bedingung der vollesien Entschädigung, seines Ei-
genchnms zu berauben.

Koch ist auch von der Unentbehrlichkeit dieses §

überzeugt, denn ohne Metall können wir unsre Armee
nicht bewaffnen, und wenn wir nicht unsre Metalle
durch den Bergbau selbst gewinnen, so können wir
uns nicht als ein freies und unabhängiges Volk ver-
cheidigcn. Unser Land ist arm und bedarf neuer Er-
werbsquellen, und warum sollten wir denn eine
der wichtigstem derselben, die uns ganz maugelt, und
zu der unser Vaterland besonders gcfti ikt .ist, nicht
wenigstens so begünstigen wollen, daß ihre Entstehung
dadurch möglich wird? Immer lassen wir uns durch
Worte schrecken, wann wir zu Gunsten der Republik
eiwas Grosses thun sollten! Von diesem § hangt die
Möglichkeit desTergbaus ab, wie können wir demnach
anstehen, denselben ohne tvettcrs anzunehmen!

Su ter ist ganz mit Koch einig, denn er denkt,
wenn man den Zwek wolle, müsse man auch die Mit-
tel dazu wollen, und da man unter der Erde nicht so

leicht fortkommen kann wie über der Erde, und da
leider hier auf Erden die Freiheit nicht ohne Eisen
beschüzt werden kann, und er noch nicht an den cwi-
gen Frieden glaubt, so stimmt er ganz zu diesem noch-
wendigen §.

Desloes anerkennt den Grundsaz, den die Com-
Mission aufstellt, aber die Abfassung desselben gefallt
ihm nicht, weil er mit dem y § der Constitution
einigermaßen im Widerspruch ist, und wir in Nnksicht
der Einschränkung des Eigenthums nicht weiter gehen
können als diese; er stimmt also zur Zurükweisung an
die Commission.

Carrard bezeugt auch, daß er mir wider die
Abfassung dieses §, nicht aber wider den darin ent-
haltenen Grundsaz sich erhoben habe, und da von der
Abfassung der Gesetze viel abhängt, und die zwekmäs-

fige Darstellung eines Geseizcs, und der Eindruk den

dasselbe macht, wichtig ist, so muß nichts versäumt
werden, um die Redaktion annehmlich zu machen.

Zudem ist wichtig zu bestimmen, wer über die Unent-
behrlichkeit eines Privateigenthums zum Bergbau ent-
scheiden soll; in diesen beiden Rücksichten also stimmt
er zur Zurükweisung der Redaktion an die Commission.

Der § wird an die Commission zuMgewiesen.
Carrard begehrt, daß der Grundsaz, den die

Commission aufgestellt hat, anerkannt werde, indem
nur die Redaktion des Grundsatzes, der Commission
zurükgewiesen wurde.

Desloes stimmt bei, wünscht aber daß die
Commission auch den darauf folgeudcn H etwas ver-
bessere, weil er auch drückend ist.

Aimmermann fodert Vertagung jeder wettern
Berathung dieses Gegenstandes. Dieser Antrag wird
angenommen.

Rest stab trägt im Namen einer Commission
darauf an, den vom Senat verworfnen Beschluß über
Verkauf einiger Natlonaigütcr s. Republikaner,
B. kl. 317) dahin abzuändern, daß mau be-
stimme, die Kanzlei von Werderberg, mit den dazu
gehörenden liegenden Gründen werde dem
Direktorium zum Verkauf übergeben. Dieser Antrag
wird angenommen.

Am 1. Januar war keine Sitzung.

Grosser Rath, 2. Januar 1799.

Präsident: Hecht.

Kaufmann v. W atw yl erhalt auf Begehre^
für Z Wochen Urlaub.

Die Vergwcrkskommisslon schlagt statt dem 4. §

der ihr zurükgrwicftn wurde, folgende neue §§ vor:
4. § Jeder Besitzer eines Bergbaus hat das

Recht diejenigen liegenden Gründe und Gewässer, die
zur Benutzung der nuzbaren Mineralienstätte unent-
bchrlich nothwendig sind, unter der Bedingung der
Vollesten Entschädigung des Eigenthümers derselben,
an sich z» ziehen und zu diesem Ende hin zu benutzen;
hierhei muß aber erst erweislich gemacht werden kön«

nen, daß der dem Staat daraus erwachsende Vor-
theil die Unbequemlichkeiten oder den Nachtheil auf-
wiege, welche der Eigenthümer dadurch leiden könnte.

Z. §. Wenn sich über diese dem Berg«
bau eingeräumte unentbehrliche Begünstigung oder
über andere ahnliche Rechte desselben, Streitigkeiten
erheben, so schlägt das Direktorium 7 erfahrne und
sachkundige Bürger vor, von welchen jede der beide»
Partheien 2 ansschlagt und die 8 übrigbleibenden
vorgeschlagnen Bürger cutscheiden den Fall.

Desloes bcdanrt, daß er sich noch nicht mit
diesem Autrag befriedigen kann, weil er glaubt die
Konstitution werde darin noch nicht hinlänglich bcvb«

achtet, und in dem äussclsten Fall könnte die Ent-
schadigung so hoch steigen, daß der Eigenthümer die-
selbe nicht zu leisten im Stand seyn könnte; er be-

gehrt daher, daß der Staat für diese Entschädigung
gutstehe, und daß sie erst in Natur» müsse ausgeliefert



werden, ehe der Eigenthümer fein Eigenthum abzu-
treten gezwung-n weiden kann.

Custor glaubt,^ der Vorschlig der Kommission
fey nun in jeder Rüksicht befriedigend, und daher
stimmt er zur Annahme o.s §.

C scher bemerkt, daß nicht der Grm d'az. den
der 4 § eurhält, sondern nur die Abfaffurg desselben
der Ko nmission zugewiesen wurde, und dost, da das
Eigenthum der Bergwerke dem Staat gehört, es sich
von selbst verstehe, daß er für diese Entschädigung
gutstehen muß, und da endlich eine Entschädigung m
Natura in den mc-st.ii Fällen unausführbar ist, so

stimmt er zur Annahme des Gutachtens.
Desloes will nur, daß der Eigenthümer des

Bergbaus dasjenige, was er zu beziehcn im Fall ist,
zum Voraus bezahle und beharret also auf diesem
Aitrag. Car rard vertheidigt Deloes Antrag, weil
dem Eigenthümer die möglichste Sicherheit für die
Entschädigung gegeben werden muß. Der § wird mit
Desloes l-zterm Beisa; angenommen, sowie auch
der neue vo geschlagne 5 §

Die beiden folgenden §§ werden ohnL Einwen-
bung sogleich angenommen.

Z 7. Weber glaubt, durch diesin § werde eine
Act neues Erb'.chen errichtet, und dasselbe könnte nach
und nach zu wirklichem Eigenthum der Pachter auf
ihre Pachtungen führen, uud da die Pächter eines
Bergbaus schon hinlänglich begünstigt sind, so will
er die Pachtungen nicht verkäuflich erklären.

Esch e r bemerkt, daß Webers Einwendung ganz
richtig wäre, wenn die Pachtung eines Feldes nuz-
barer Mineralien mit der eines liegenden Grundstükö
von gleicher Natur wäre, allein im Bergbau ist die
Pachtung gänzliche Abnutzung des gepachteten Feldes,
da hingegen im Feldbau die Pachtung nur den jähr-
lichen Ertrag in sich saßt: die Verpachtung eines Mi-
ncraücnfeldes muß also wie die Ucberlassung einer
bestimmten Waldrevier zu gänzlicher Abnutzung des
Holzes, angesehen werden, wobei es offenbar ungererhr
Ware, wann der <^taat diese Revier beim Tode des
Unternehmers zurüi'nehmen wollte, ehe sie ganz dem
Pachtvertrag gemäß abgenuzt ist: hierzu komme aber
noch beim Bergbau der Umstand, daß die Vorberei
langen zum Abbau eines Mineralienfeldcs äusserst
kostbar sind, und es also offenbarer Eingriff in das
Eigenthumsrecht wäre, dem Pächter oder den Erden
desselben nicht gestatten zu wollen, die Pachtung mit
den dabei vorhandnen kostbaren Betreibungsanstaiten
verkaufen zu dürfen, wann sie den Bau nicht mehr
selbst fortsetzen können.

Weber ist nicht befriedigt durch diese Vertheil)!-
gang des §, und glaubt den Schwierigkeiten, die
Cscher gegen seine Bemerkungen aufstelle, seh dadurch
auszuweichen, daß man erkläre, die Regierung soll
bei einer neuen Pachtung ans die Erben des alten
Pächters besondere Rüksicht nehmen; »nd da der

Bergbau eine Quelle von arossim Reichthum werden
kann, und er diese dem Staat zugehörigen Quellen
nicht erblich oder verkäuflich machen will, so beharret
er auf seiner ersten Bemerkung. Custor fürchte«
auch, daß durch diesen Antrag neue Erblehen entste?
bei, und will daher die Zeit der Belehnung auf 5»
Jahr bestimmen.

Prenx vertheidigt den §, weil zum Bergbau
die kostbarsten Unternehmungen erfoderlich sind, welche
kein Partikular wagen würde, wann er nicht die Gl?
cherheit hätte, daß die gemachten Anstalten erblich
und verkauflich wären. Escher sagt, Webers Bemer?
kung wäre richtig, wann die Mineralien in den zu vers
pachtenden Feldern wieder nachwachsen würden, aber
da dieses nicht der Fall ist, und dagegen die abgetretne
Benutzung bestimmt begrànzt ist, so kann sie durchaus
nicht vom Staat zurükgefodert werden, bis die Abnutz?
ung vollendet ist, denn die Vorbcreitungsanstalten wer»
den immer im Verhältniß des abzunutzenden Feldes
gemacht, also kann ein Unternehmer eines Bergbaus es
keineswegs auf die Gefälligkeit der Regierung ankom?
men lassen, ov diese kostbaren Vorbereltungsanstalten
vielleicht seinen Erben entzogen werden oder nicht»
Zudem werden meist ganze Gesellschaften den Bergbau
unternehmen und diese werden offenbar so lange aus?
dauren als das in Pacht genommene Mineralienfeii»
ausdaurt; ich beharre also auf Annahme des §.

Wyder folgt ganz dem Antrag der Commission.
Der § wird unverändert angenommen.

K 8. Esch er bemerkt, daß dieser § eigentlich ziem?
sich despotisch ist, weil er die Bcrgbebauer der Will?
kuhrlichkcit einer Obcrdirection aussezt; allein diesem
ist für einmal da der Bergbau in Helvetien noch i»
gänzlicher Kindheit liegt, und im helvetischen Publikum
noch keine bergmännischen Kenntnisse verbreitet sind,
noch nicht auszuweichen, denn wenn wir jezt schon ein
bergmännisches Gesezbnch entwerfen wollten, so würde
die Gesczgcbung diese Arbeit nicht verstehen und dem
Publikum ware sie auch höchst überflüssig; da aber bis
zur Zeit da ein solches Gcsezbuch entworfen werden
kaun, der Bergbau ourchaus nicht der Unwissenheit
und dein Unverstand Preis gegeben werden kann, so
muß er nothwendig indessen einer DberdirecUon über?
geben werden, und daher ist dieser § unentbehrlich.

Der § wird ohne weiters angcuommrn.
§ y. Carra rd will den § nur mit Ausstreichung

der Worte, ist der Betreiber eines Bergbans selbst
Eigenthümer oes Bergbaus.. annehmen, denn durch die
frühen, §§ ist ja jeder Bergbau zu Staatscigeiilhum
erklart und also kein Privateigenthum hierüber vorhan?
i,^:. E scher bemerkt, daß vielleicht in Helverien noch
einige Bergwerke sich vorfanden, die wirkliches Eigenthum
sind, und daß folglich schon für diese die von Car-
rard angegriffne Bedingung dieses <!> nothwendig ist;
allein auch „eben diesem werden unter Bergbau im
Allgemeinen genommen auch Stt.mlrüche verstanden,



sQT

unterwerft» seyn sollen Haben wir 'denn nur für den
Kanton Leman Gesetze zu machen? und wenn auch
schon im Kanton Leman und vielen andern Gegenden
hinlängliche Steinbruche vorhanden sind, soll dann
nicht dafür gesorgt werden, daß diese Steine
brüche nicht verdorben werden, und das Publikum
nicht wegen schlechter Behandlung derselben, schlechte
Bansteine erhalte? ehedem glaubte» unsre Voreltern
auch — in Helvetien sey genug Waldung vorhanden,
und lezt haben wir doch Holzmangel. Freilich werden
uns nicht alle Steine weggebrochen werden, aber vers
derben kann man die Steinlager durch schlechte Bes
Handlung der Steinbrüche und daher ist es Pflicht

ich beharre also

und da diese Privateigentum find, so ist auch für
sie die angebrachte Bedingung sehr nothwendig; oder
wollte man etwa die Steinbrüche der erfoderlichen Pos
lizeiaufsicht entziehen? wahrlich dieß wäre ein seltsamer
Einfall, denn wenn wir schon überall Steine haben,
so haben wir doch nicht überall gute Bausteine, und
die Eigenschaft derselben hängt auch zum Theil von
der ZwekmWgkcit ihrer Gewinnungsart äb, denn es

ist z'. B. sehr wichtig, daß ein Steinbruch nicht da
angelegt werde, wo die Steinlager sich in die Erde
hineinsenken, weil sonst sich zwischen den Schichten-
Ablösungen Wasser hineinzieht, und die ausgedehntes
sten Steinlager verderben kann; und hierbei ist es nicht
bloß um Sicherung des Eigenthums vor eignem Schas-hiewieder Anstalten zu machen!
den zu thnn, sondern auch um Sicherung des ganzen z auf der ganzen Ausdehnung des §.
Publikums, damit die Steine, womit dieses seine
Häuser baut, nicht durch Unwissenheit verdorben wers
den; aus dieser Rüksichl besonders ist es wichtig und
selbst Pflicht der Gesezgrbung eine scharfe Polizei über
jede Art des Bergbaus und folglich auch über Steins
drüche festzusetzen ; zudem ist es leicht möglich, daß
durch zwekmässigere Betreibung unserer Steinbrüche
und selbst derjenigen im Kanton Leman, die man m r
aufstellen wird, der Handel mit Bausteinen und Mars
mox beträchtlich ausgedehnt werde, und also dem
Staat eine neue Erwerbsquelle geöffnet werden könne,
daher stimme ich zum Gutachten der Commission.
Haas unterstüzt ganz Eschers Bemerkungen und fos
5ert also Annahme des Gutachtens.

Secretan glaubt, er müsse nur wieder Eschers

De sloes ist Secretans Meinung und bezeugt,
daß da im Leman überall Steinbrüche geöffnet wers
den können, also alles Land von diesem Kanton, der
grösten Willkührlichkeiten von Seite der Bergwerks-
direktion ausgesezt wird, daher stimmt er Carrard
bei. Nucc ist ganz Eschers Meinung, weil er übers
zeugt ist, daß unser Marmor, unsre Sandsteine, und
kurz alle Mineralien weit besser geliefert würden,
wann sie unter einer Polizeiaufsicht stehen würden, als
wann sie von aller Aufsicht entblößt sind: er stimmt
also zur Annahme des §. Carrard will keineswegs
die Steinbrüche der Polizeiaufsicht entziehen, weil er
glaubt, dieß würde selbst den Eigenthümern derselben
schädlich seyn, allein dagegen will er sie erst dann ders

Bemerkung nicht wieder den § selbst sprechen, denn.selben unterwerfen, wenn wir wirkliche Gesetze hierüber
unter Bergbau will er durchaus nicht auch Steinbrüche! bestimmen können, denn da der Staat die Bergwerke
msibegreiffen wissen; denn sind nicht ganze Gegenden! verlehnt, so kann er sie unter der Bedingung der Obers
auf Sandstein liegend, und warum sollte also die

>
aufsieht des Staats verliehen, allein der Staat hat

Eröffnung von Steinbrüchen in solchen Gegenden,< durchaus kein Recht, diese Oberaufsicht ohne Gesetz«

wie z. B. der Leman ist, einer Oberdircktion uuters 'die sie genau bestimmen, den Eigenthumern der Steins
worsen werden; Jedes Grundstük hat im Leman
feinen eigenen Steinbruch, also könnte durch diese
Ausdehnung des §, die Bergwerksdirektion in jedem
Grundstük willkührliche Verfügungen treffen, die den
Güterbesitzer in seinem Eigenthum beschädigen könns

ten: da nun diese Oberaufsicht des Ueberflusses an
Steinen wegen ganz unnüz ist, so stimmt er zum §

ohne die von Escher angebrachte Ausdehnung desselben.

Preux bezeugt, daß er mehrere Bergwerke kenne,
die wirkliches Eigenthum sind, und da er die Steins
brüche keineswegs der Polizeiaufsicht entziehen will
so stimmt er zur Annahme des §. Escher bezeugt
daß im Deutschen das Wort Bergbau, überhaupt
jede Gewinnung von Mineralien also auch von Steis
neu in sich begreife, und daß er also dem § keine
willkührliche Ausdehnung gab. Nun will man uns
aber beweisen, daß, wenn im Kantsn Leman hinlängs
Ach und selbst im Ueberfluß Steinbrüche vorhanden
mW, dieselbe» m ganz Helvetien keiner Polizei

brüche aufzuzwingen, und daher können wir auch dies
sen § nicht in der Ausdehnung, die ihm Escher giebt,
annehmen. Ich fodcre also, daß die deutsche Abs
fassung der französischen gleichgemacht werde, weil
diese die Steinbruche nicht in sicy begreift.

Secretan ist immer noch gleicher Meinung, baß
der K ohne die Ausdehnung, die man ihm geben will,
sehr zwekmässlg ist, aber daß die Ausdehnung dessels

-ben auf die Steinbrüche durchaus nicht annehmlich,
sondern höchst despotisch wäre, zu dem, daß es lâchers
lich ist, zu behaupten, die Schweiz könnte in Mangel
von Steinen kommen, da sie ganz auf Steinen steht:
Er stimmt also Carrard bei, dessen lezter Antrag, daß
die deutsche Redaktion der französischen gleichbedeutend
gemacht werden soll, angenommen wird.

Das Direktorium
Bothschaft;

übersendet nachfolgende
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Das Vollzèrhtmgsdirettoritîm der helvetischen
einen imd untheilbaren Republik an den
Senat.

Bürger Gesezgeberi
Das Vollzichungsdi'rektonnnl beeilt sich Euch die

Wdergcburt der piemontesischen Nation, die Crrich-
tung einer provisorischen Regierung und das Verlan-
gen derselben bekannt zu machen,, die freundschaftli-
chen Verbindungen und nachbarlichen Verhältnisse die
seit mehreren Jahrhunderten zwischen beiden Nationen
bestehen, noch naher zu knüpfen. Das hier beige-
hende Schreiben der provisorischen Regierung von
Piémont wird ohne Zweifel Euer von der Liebe zur
Freiheit und Gleichheit belebtes Gefühl erfreuen.

Republikanischer Gruß.

Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,
Oberlin.

Im Namen des Direktoriums der Generals«.

Mousson.
(Die Fortsetzung folgt)

Politische Vorschläge,
v 1.

Ueber die Abwendung derjenigen Verlezunqen der
Constitution, wobey entweder eine der höchsten

Gewalten, die von einer andern Staatsgewalt
verlezr ist, fich leidend verhält, oder wobei gar
eine Staatsgewalt selbst einen Theil ihrer
Macht einer andern überträgt.

Wir haben in dem dritten Abschnitt, ein Entschä-
digunge tribunal in Streitigkeiten zwischen den höchsten
Gewalten angerachen. Der Zwek dieses Tribunals sollte
sein: erstens jene Streitigkeiten auf eine für die Ruhe
des Staats keineswegs nachtheilige Weise abzuthun,
und zweitens dadurch das Gleichgewicht zwischen den
höchsten Gewalten nach dem Sinn und Geist der Con-
stüution zu erhalten. Dieser lezwre Zwek kann jedoch
nur in den Fällen erreicht werden, wo diejenige Ge-
walt, welche sich für vcrlezt halt, Widerstand zeigt,
und die Sache dem EntscyadigunHstribunal anhängig
Utacht. Nun wären aber noch andere Falle möglich.
Wem, nämlich die verlezte und geschwächte Slaatsge?
Walt sich leidend verhält, wenn sie stille schweigt, oder

wenn sie gar einen Theil der ihr anvertrauten Macht
einer andern Staatsgewalt freiwillig übergiebt, wie
soll dann geholfen, wie die Integrität der Constitu?
tion erhalten werden! Jenes vorgeschlagene Entscheid
dungstribunal für sich selbst, kann den Eingriff nicht
hintertreiben, denn es ist nur für die Entscheidung der
Streiti g keiten zwischen den höchsten Gewalten nie?
dergesezt. Wenn nun aber eine Staatsgewalt fr ei w il?
iig einen Theil ihrer Macht einer andern übergiebt,
und diese andre Gewalt jene Macht übernimmt, sso ist
za keine Streitigkeit vorhanden, und nun befindet sich
das Entscheidungstribunal in der fatalen Lage, der
Verlezung der Constitution zusehen zu müßen, ohne sie
verhindern zu können. Wo haben wir wieder eine«
solchen Fall, der in einem neuen Staat, w welchem
die Grenzen der Gewalten noch nicht durchaus deut?
lich bestimmt, und nicht hinlänglich bekannt sind,
um so viel leichter eintreffen kann, wo haben wir, frägt
es sich, wieder einen solchen Fall Hülfe zu suchen?

Wir rathen folgendes an:

1. Wenn eine Gemeine, Korporation, oder auch
die Minorität einer der drei höchsten Gewalten m
der Meinung stehet, es habe eine der drei höchsten Ges
walten einen Eingriff in die Macht einer andern ge?
than, und diese verlezte Gewalr bet age sich leidend,
oder trete gar einen Theil der ihr anvertrauten Macht
einer andern Staatsgewalt freiwillig ab, wenn, sage
ich, eine Gemeine, Korporation, oder Minorität einer
der drei höchsten Gewalten in dieser Meinung steht, s»
giebt jene Gemeine, Korporation oder Minorität so?

wohl der verletzenden, als der die Verlezung dulden?
den Gewalt ein Vorstcllungsschreibcn ein, in welche«
die Gründe angegeben sind, um deren willen die Ein?
geber der Schrift glauben, es sei ein Eingriff ge?
schehen.

2. Wenn auf diese Vorftelluugsschrift in vierzehn
Tagen nichts erfolget, wenn weder die fur verlezend
gehaltene Gewalt die angreissend scheinenden Schritte
zurük nimmt, noch die für verlezt gehaltene Gewalr
sich gegen jene Schritte thätig bezeigt, noch die Ge?
walt, welcher die Vorsiellungsschrift ist übergeben wor?
den, überzeugende Vertheidigungsgrnndc anfuhrt, ss
ist jene Gemeine Korporation oder Minorität befügt,
die Sache dem Entscheidungstribunal in S'reitigkki?
ten zwischen den höchsten Gewalten anhängig za
machen.

z. Dieses Tribunal ist verpflichtet, eben so zu
verfahren, wie wenn eine Majorität oder eins

Ganze der höchsten Staatsgewalte» sich über eine
andre beklagt hätte: Nämlich das Entscheidungstri?
bunal fodcrt sowohl jene klageführende Gemeine Kor?
poration oder Minorität, als auch jene eines Eingriffs
angeklagte Gewalt vor sich und fallt nach gehöriger
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